
G E M E I N D E   D O L L E R N  
 

 

SAMTGEMEINDE HORNEBURG 

 

LANDKREIS STADE 

 

 

BEBAUUNGSPLAN      NR. 11 

“ Rüstjer Weg / Gerstenkamp “ 
 

1. ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG 
 

 

im Verfahren nach § 13a BauGB 
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ENTWURFSBEGRÜNDUNG 

1. ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG 

BEBAUUNGSPLAN  DOLLERN  NR. 11  "Rüstjer Weg - Gerstenkamp" 

SAMTGEMEINDE HORNEBURG  -  LANDKREIS STADE 

 

1 RECHTSGRUNDLAGEN 

- Baugesetzbuch (BauGB) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

- Planzeichenverordnung (PlanzV) 

- Nds. Bauordnung (NBauO) 
jeweils in der zzt. geltenden Fassung. 

2  VERFAHREN 

- Aufstellungsbeschluss vom 08.07.2021 nach Beratung der Änderungsabsicht in den Gremien der 
Gemeinde  

- Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB in Ver-
bindung mit § 4a BauGB mit Anschreiben per eMail vom 06.08.2023 

- Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne von § 3 (2) BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung 

- Nach Beratung der abwägungserheblichen Stellungnahmen erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
im Sinne von § 4a (3) Sätze 2 und 3 BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung 

- Verfahrensstand – 

 
HINWEISE : 

- Das Verfahren wird aufgrund der gegebenen Voraussetzungen nach § 13a BauGB durchgeführt. 
Im Sinne von § 13 (3) Satz 1 BauGB liegt daher u. a. kein Umweltbericht vor. 
Der § 13a (2) Nr. 4 BauGB ist aus der Sicht der Gemeinde im Sinne von § 1a (3) BauGB an-
wendbar. Das BauGB fordert dann keinen Ausgleich, wenn „Eingriffe bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren“ (vgl. a. Naturschutzfachliche Stellungnahme unter 
Ziffer 3). 

- Im Sinne von § 13 (3) Satz 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 (1) sowie auf das Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB verzichtet. 

3 GELTUNGSBEREICH ZUR 1. ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG 

Der Geltungsbereich dieser 1. Änderung / Ergänzung umfasst eine Teilfläche des Geltungs-berei-
ches des Bebauungsplanes Dollern Nr.11 in der Fassung der Bekanntmachung von 2000 (vgl. An-
lage) vor dem südöstlichen Ortsausgangsbereich der Hauptstraße bzw. der Bundestraße B73. 

Von dieser Änderung ist ausschließlich das Flurstück 30/22 in der Flur 4 der Gemarkung Dollern 
betroffen. 

4 GEGEBENHEITEN / BESTAND 

Das unter Ziffer 3 genannte Flurstück liegt in einem Bereich der Ortslage, der im Sinne einer „Ge-
mengelage“ durch eine Nutzungsmischung aus vorhandenem Gewerbe und einer Tendenz zum 
dörflichen Wohnen geprägt ist. 

Südlich des Bebauungsplanes Nr. 11 grenzt der seit 1976 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 6 
“Nedderbroock-Veerenkamp“ als Misch- und Gewerbegebiet an. 

Der Änderungsbereich liegt direkt an der B73 sowie angrenzend an den o.g. Bebauungsplan Nr. 6 
mit einer Mischung aus Wohnen und nicht wesentlich störendem Gewerbe im Bereich des Issen-
dorfer Weges. Konkurrierende Nutzungen haben sich hier störungsfrei entwickelt. 
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Die westlich vorhandene Bebauung besteht aus Wohnnutzungen, aber auch aus Nutzungen im 
Sinne des § 13 BauNVO (freie Berufe, Versicherungen etc.). Die Bebauung besteht überwiegend 
aus eingeschossigen Wohngebäuden, u.a. in Form von Doppelhäusern und vereinzelt eingeschos-
sigen Mehrfamilienhäusern. 

Die Erschließung ist über die vorhandene Stichstraße Gerstenkamp sowie den Issendorfer Weg 
gesichert (vgl. Ursprungsplan). 

Von Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild sind die vorhandenen Gehölzstrukturen parallel 
zur B73. Das Luftbild zeigt u.a. die Situation für den Änderungsbereich nach vorzeitiger Rodung 
der im Urplan zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume (siehe auch Anlage). 

5  VERANLASSUNG / ZIEL UND ZWECK DER ÄNDERUNG 

Ursprünglicher Planungsanlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 war u.a. die Siche-
rung der ortsansässigen Betriebe westlich der B73 durch die Ausweisung eines Mischgebietes (MI) 
sowie die Sicherung weiterer Flächenpotentiale. Die im Flächennutzungsplan 1995 für diesen Be-
reich der Ortslage ausgewiesenen Flächenreserven galten auch dem nachgefragten Bedarf an 
Wohnbauflächen für Dollern. 

Diese Gemengelage galt es städtebaulich so zu ordnen, dass sie auch unter Lärmgesichtspunkten 
abseits der B73 vertretbar ist.  

Für die teilweise Ausweisung von Wohnbauflächen (WA 1 und 2) westlich der B73 sprachen zum 
damaligen Zeitpunkt sowohl die Lage an einer überörtlichen Verkehrsachse als auch die am östli-
chen Ortsrand und am Geestrand bestehende öffentliche Personennahverkehrsanbindung.  

Geestrand bestehende ÖPNV auf der Bahnstrecke zwischen Cuxhaven und Hamburg für diese 
Ausweisung.  

Die innerhalb der Mischgebietsflächen (MI / MIe) mit gewerblichem Anteil liegenden Flächen wur-
den jedoch, vermutlich aufgrund der Ausweisung von wohnortnahen Gewerbeflächen u.a. am Ve-
erenkamp, nicht entsprechend genutzt, so dass der ÖPNV nicht entsprechend in Anspruch genom-
men wurde. 

Nutzungsstruktur im Umfeld des Änderungsbereiches eher im Sinne eines „Allgemeinen Wohnge-
bietes“ gemäß § 4 BauNVO darstellt. 

In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass der Gemeinde eine Bauabsicht für ein 
Mehrfamilienhaus auf dem Änderungsflurstück vorliegt. Aufgrund der geltenden planungsrecht-li-
chen Festsetzungen des Ursprungsplanes besteht hierfür derzeit jedoch keine bauordnungsrechtli-
che Genehmigungsfähigkeit. 

Anlass für die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Dollern Nr. 11 „Rüstjer Weg - 
Gerstenkamp“ ist somit der allgemeine Entwicklungsdruck zugunsten einer Wohnbebauung sowie 
die damit verbundene Möglichkeit der Nachverdichtung. 
 

Im Einzelnen sind folgende Änderungen und Ergänzungen im Geltungsbereich vorgesehen: 

- Änderung der Art der baulichen Nutzung von Mischgebiet (MI) in Allgemeines Wohngebiet (WA). 

  mit 

- Ergänzung einer textlichen Festsetzung zum Schallschutz für die WA-Nutzung 

- Änderung der Baugrenze durch Erweiterung unter Berücksichtigung des Baumschutzes 

- Änderung der nicht überbaubaren Fläche in private Grünfläche mit Erhaltungsgebot für Einzel-
bäume und entsprechende Ergänzung einer textlichen Festsetzung. 

 

Als wesentliches Ziel dieser Änderung und Ergänzung ist insbesondere die Zulässigkeit einer Nut-
zungsart im Sinne des § 4 BauNVO zu nennen. Mit dieser Nutzungsart und der darüber hinaus 
möglichen Nachverdichtung sind schalltechnische Festsetzungen im Sinne gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse erforderlich und zu sichern.  

Anlass der Planänderung ist, wie bereits erwähnt, die planungsrechtlichen Hindernisse durch ange-
passtes Planungsrecht zu beseitigen.  

Darüber hinaus soll im Zusammenhang mit der Ausweisung der privaten Grünfläche eine Ersatz-
pflanzung von Einzelbäumen festgesetzt werden, die nach einer privaten Rodungsmaßnahme von 
erhaltenswerten Bäumen (vgl. Ursprungsplan) kompensiert werden soll. 
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6 GEÄNDERTE / ERGÄNZTE FESTSETZUNGEN 

6.1 Allgemeines 

Mit der 1. Änderung / Ergänzung des Bebauungsplanes Dollern Nr. 11 sollen Nutzungen für ein All-
gemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO ermöglicht werden. 

Die Umwidmung von einem "Mischgebiet (MI - § 6 BauNVO)" in ein "Allgemeines Wohngebiet (WA 
- § 4 BauNVO)" ergibt sich auch aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes Dollern Nr. 11. § 4 
BauNVO)“ resultiert ebenfalls aus der veränderten Nachfrage nach Geschosswohnungsbau. 

Die bisherigen Planinhalte, wie z.B. die überbaubaren Flächen, werden durch die 1. Änderung er-
weitert (vgl. Anlage Planausschnitt - Zeichnerische Festsetzungen zum Urplan). 

Die Erschließung des Änderungsbereiches (Flurstück 30/22) ist durch den Anschluss an die vor-
handenen Erschließungsstraßen Gerstenkamp und Issendorfer Weg unverändert gesichert.  

Die nicht betroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie die örtlichen Bauvor-
schriften des Urplanes in der Fassung von 2000 behalten unbeschadet dieser Änderung ihre Gül-
tigkeit. Dies gelten insbesondere für das Maß der baulichen Nutzung und die Bauweise.  

Die 1. Änderung stellt hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung eine Abweichung von der Darstel-
lung im verbindlichen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Horneburg (FNP) dar.  

Die erforderliche Entwicklung aus dem FNP im Sinne des § 8 (2) BauGB wird durch eine Änderung 
/ Anpassung des FNP an die künftigen Darstellungen erfolgen. 

6.2 Änderung / Ergänzung zur Art der baulichen Nutzung 

Für die 1. Änderung wird die vorhandene textliche Festsetzung für das Wohngebiet gemäß nach-
folgendem Punkt I.3 aus dem Ursprungsplan übernommen : 
 

„ Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete 1 und 2 (WA1 und WA 2) sind nach § 4 BauNVO zulässig  
- Wohngebäude und  
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften.  

Ausnahmsweise sind zugelassen : 

- nicht störende Handwerksbetriebe,  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und  

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, soweit es sich um kleine Betriebe im Sinne des § 3 Abs. 3 BauNVO 
  handelt. 

Die übrigen in § 4 BauNVO genannten Nutzungen sind unzulässig. “ 
 

Vor dem Hintergrund der im Änderungsbereich angestrebten Wohnfunktion soll die Art der Nutzung 
von dem bisher zulässigen „Mischgebiet“ (MI - § 6 BauNVO) in ein „Allgemeines Wohngebiet“ 
(WA1) im Sinne des § 4 BauNVO umgewidmet werden.  

Die übrigen Festsetzungen des Ursprungsplanes zum bisherigen Maß der baulichen Nutzung gel-
ten unverändert fort. Die rechtskräftigen Festsetzungen sind zur Umsetzung der Planungsabsicht 
der 1. Änderung / Ergänzung ausreichend.  

Nachbarrechtliche Belange werden durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung erkennbar 
nicht erheblich berührt, zumal die vorhandene städtebauliche Struktur durch das weiterhin geltende 
Maß der baulichen Nutzung nicht überprägt wird. 

6.3 Bauweise / nicht überbaubare Fläche 

Die 1. Änderung übernimmt unverändert die Festsetzung der offenen Bauweise sowie die Abgren-
zung der überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen durch Baugrenzen gemäß § 23 (3) 
BauNVO.  

Im Rahmen der Planungsabsicht der 1. Änderung und Ergänzung werden die überbaubaren Flä-
chen durch modifizierte Baugrenzen erweitert und diese vergleichbar an denen des angrenzenden 
WA1-Gebietes orientiert. Auch parallel zur B73 werden die Baugrenzen zum Schutz der Einzel-
baumpflanzungen neu festgesetzt. Dabei werden die Breiten der nicht überbaubaren Abstandsflä-
chen des Ursprungsplanes weitestgehend übernommen. 

Für die 1. Änderung werden die bestehenden textlichen Festsetzungen zu den überbaubaren und 
nicht überbaubaren Flächen gemäß nachfolgendem Punkt I.4 des Ursprungsplanes übernommen : 
 

„ Nebenanlagen, die Gebäude sind, dürfen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet wer-
den. Dies gilt nicht für Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und 
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Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen. “ 

6.4 Ersatzanpflanzungen mit Erhaltungsgebot / Ergänzung private Grünfläche 

Mit dieser 1. Änderung werden u.a. die bisher rechtsverbindlich zum Erhalt festgesetzten Einzel-
baumstandorte aufgehoben und im Rahmen einer Ersatz- / Ausgleichsmaßnahme durch verortete 
Neupflanzungen mit Erhaltungsgebot ersetzt (vgl. Anlage - Einmessung neu gepflanzter Einzel-
bäume).  

Die Vorgaben zur Bepflanzung und zu den Gehölzarten sind den rechtsverbindlichen Festsetzun-
gen unter Ziffer I.15 des Ursprungsplanes zu entnehmen.  

Die private Grünfläche dient der Ergänzung der 1. Änderung und damit dem Schutz der Neuan-
pflanzungen und damit auch der Pflege des Orts- und Straßenbildes im Sinne der ursprünglichen 
Entwurfsintention. 

Uneingeschränkte bzw. generelle Grundstücksein- und -ausfahrten direkt an die B73 sollen damit 
unterbunden werden (vgl. textliche Festsetzung Nr. 2 neu).  

Diese Einschränkung der Grundstückserschließung gilt teilweise auch bereits im weiteren Verlauf 
der Ursprungsplanung, ist aber durch mögliche Ein- und Ausfahrten zum Gerstenkamp sowie zum 
Issendorfer Weg ausreichend gegeben. 

6.5 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsfläche / Zu- und Abfahrten 

Diese 1. Änderung übernimmt sinngemäß die rechtsverbindliche Festsetzung zu Ziffer I.10 des Ur-
sprungsplanes. Abweichend davon wird jedoch die Breite der zulässigen Zufahrt geändert. 

Mit der Änderung in eine nicht gewerbliche Nutzung sowie im Sinne einer Eingriffsminderung wird 
die geänderte Breite nur einer Zufahrt begründet  und lautet deshalb wie folgt : 

„ Die private Grünfläche auf dem Flurstück 30/22 kann für eine Ein- und Ausfahrt an den Nedderbrook / Issen-
dorfer Weg einmal auf einer Breite von bis zu 4 Metern unterbrochen werden. “  

Eine Festsetzung zum Bereich ohne Ein- und Ausfahrt im Sinne von § 9 (1) Nr.11 BauGB ist auf-
grund der Festsetzungen planungsrechtlich nicht erforderlich. 

6.6 Technische Ver- und Entsorgung 

Die technische Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom, Gas, Abwasser, Oberflächenwasser) ist im 
Änderungsbereich durch vorhandene Mediennetze bzw. bestehende Anschlüsse gesichert. 
Ein wesentlicher Mehrbedarf besteht nicht. 

6.7 Immissionen / Lärmschutz 

Die Immissionssituation im Änderungsbereich wird im Wesentlichen durch den Straßenverkehr auf 
der B73 geprägt. Aufenthaltsräume im Sinne des § 43 (1 - 6) NBauO, die dem dauernden Aufent-
halt von Menschen dienen, sollten im Rahmen der Lärmvorsorge durch besondere Anforderungen 
nach den Regelwerken u.a. als eine Art „architektonische Selbsthilfe“ erfüllt werden. 
Dies kann durch eine Grundrissorientierung der Aufenthaltsräume zu den lärmabgewandten Ge-
bäudeseiten erfolgen. Auch die Verwendung von Bauteilen entsprechender Schallschutzklassen, 
ggf. mit kontrollierter Be- und Entlüftung, stellt eine Lösungsmöglichkeit dar. 
Darüber hinaus wird durch die geltende Wärmeschutzverordnung der erforderliche Schallschutz in 
der Regel bereits durch die erforderliche bautechnische Ausführung zwangsläufig erreicht. 
Für die 1. Änderung wird die bestehende textliche Festsetzung zu Schallschutzmaßnahmen ge-
mäß nachfolgendem Punkt I.8 aus dem Ursprungsplan nur sinngemäß als Empfehlung übernom-
men: 
 

„ In dem in der Planzeichnung abgegrenzten Gebiet (Darstellung der Abgrenzung siehe Planzeichen- 
  erklärung) werden für Neu- und Umbauten folgende Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt  
- der Einbau von Schallschutzfenstern mindestens der Schallschutzklasse III an Außenwänden von schutz- 
  bedürftigen Räumen. die der B 73 zugewandt liegen  
  und 
- erhöhter Schallschutz für die übrigen Außenbauteile, wie Außenwand- und Dachflächen. 

Folgende Maßnahmen werden in diesem Gebiet zusätzlich empfohlen : 
- die Anlage einer Natursteinmauer mit begleitender Strauchbepflanzung entlang der B 73 (in der Plan- 
  zeichnung dargestellt) und  
- der Verzicht auf ungeschützte Außenwohnbereiche (z. B. Balkone und Loggien) zur B 73 hin. “ 

Die Immissionssituation selbst wird durch die Art der baulichen Nutzung in WA nicht verändert. 

Die Verkehrsbelastung der B73 durch den überörtlichen Verkehr hat sich auf die A26 verlagert. 
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Damit ist auch eine Reduzierung der Lärmbelastung gegenüber der Situation der ursprünglichen 
Planung aus dem Jahr 2000 anzunehmen. 

6.8 Brandschutz 

Die feuerwehrtechnische Erschließung ist durch entsprechend dimensionierter Medien im vorhan-
denen Straßennetz ausreichend gesichert. Offene Gewässer sind nicht vorhanden. 

Die Belange des Brandschutzes werden durch die 1. Änderung nicht wesentlich berührt. 

6.9 Denkmalschutz / Ortsbildpflege 

Belange des Denkmalschutzes werden durch die 1. Änderung nicht berührt. Ein Ensembleschutz 
nach dem Nds. Denkmalschutzgesetz ist nicht erkennbar. 
Belange der Ortsbildpflege oder gesonderte Festsetzungen des Landschaftsplanes stehen nicht 
entgegen. 
Die Neupflanzungen sowie die Festsetzung der privaten Grünfläche im Änderungsbereich können 
langfristig zum Ausgleich für die Erhaltung des Orts- und Straßenbildes beitragen. 

7 AUSWIRKUNGEN 

Ziel der 1. Änderung ist die planungsrechtliche Anpassung der Ursprungsplanung an den allgemei-
nen Wohnbedarf.  

Die durch diese Änderung hervorgerufenen Beeinträchtigungen sind als nicht erheblich einzustu-
fen. 

Die vorliegende Planung stellt im Wesentlichen eine Nachverdichtung der bestehenden Bebauung 
dar. 

Die ursprüngliche Zielsetzung der beabsichtigten Siedlungsstruktur wird dadurch nicht wesentlich 
beeinträchtigt. 

Die modifizierte Ausweisung der Baugrenze soll nun an die Ausweisung des WA1-Gebietes (vgl. 
Ursprungsplan) angepasst werden und die Voraussetzung für eine ggf. zusammenhängende Be-
bauung im Sinne einer der Nachverdichtung mit angepasster Bauweise schaffen. 

Grundlegende Erfordernisse im Sinne des § 1 (6) BauGB stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 

8  FLÄCHENBILANZ 

Die nachfolgende Bilanzierung gründet sich auf Planfassungen der 1. Änderung / Ergänzung zum 
Bebauungsplan Nr. 11 von 2000. 
 

Bodennutzung / Flächenansatz in ha Bestand 1. Änderung 

Fläche für Allgemeines Wohngebiet (WA) mit GRZ von 0,3 überbaubar, davon  

- überbaubare Fläche ( §  23 BauNVO) 

- nicht überbaubare Fläche ( §  23 BauNVO) 

- private Grünfläche (pG) 

0,233 ha 

ca. 0,06 ha 

0,233 ha 

0,122 ha 

0,052 ha 

0,059 ha 

Bestand / Erhalt Einzelbäume  -  Eingriff / Ausgleich    10 Stck.    10 Stck. 

Gesamtfläche / Änderungsbereich 0,233 ha 0,233 ha 

 

 

 

 

 

Im Entwurf für die Gemeinde Dollern aufgestellt : 
 
GULEKE + PARTNER              BÜRO FÜR KOMMUNALE ENTWICKLUNGSPLANUNG 

21640  HORNEBURG  VORDAMM  12                  04163 – 7731 
info@gulekeundpartner.de                    www.gulekeundpartner.de 

http://www.gulekeundpartner.de/
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ANLAGE : 
 
Ausschnitt Bebauungsplan Dollern Nr. 11 von 2000 
 
Hier :   Zeichnerische Festsetzungen zum Urplan 
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ANLAGE : 
ÜBERSICHTSPLAN : 
 
Hier : Ausschnitt aus der aktuellen automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)  
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ANLAGE : 
 
Einmessung Einzelbäume : 


